
 

Antrag  

Fraktion der SPD 

Freiversuchsregelung für das Sommersemester 2020 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass in diesem Sommersemester aufgrund der Corona-Pandemie 

keine regulären Studienbedingungen herrschen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus haben Auswirkungen auf den gesamten Hochschulbetrieb.  

 
2. Der Landtag fordert, dass den Studierenden hierdurch keine Nachteile entstehen dürfen. 

Die Corona-Maßnahmen, wie etwa die Umstellung auf digitale Lehre, müssen bei der 
Wertung des Semesters wie bei Prüfungen Berücksichtigung finden. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine zentrale Freiversuchsregelung für das 

Sommersemester 2020 zu erlassen, durch die Prüfungen, die erstmals abgelegt und nicht 
bestanden werden, als nicht unternommen angesehen werden können. 

 
5. Der Landtag schlägt vor, die Frei- bzw. Fehlversuchsregelung per Verordnung zu re-

geln. 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 3. Juni 2020 

Die Fraktionsvorsitzende: 
Nancy Faeser 
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